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1. Steuerliche Maßnahmen zur Förderung
des Ausbaus von Photovoltaikanlagen:
Nullsteuersatz für Lieferung und Montage
von PV-Anlagen

Der Betrieb einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage),
deren erzeugter Strom zumindest teilweise gegen
Entgelt in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird,
ist grundsätzlich eine steuerlich relevante Tätigkeit,
die bei der Umsatzsteuer, der Einkommensteuer
und auch bei der Gewerbesteuer Folgen nach sich
zieht. Dies führt dazu, dass steuerliche Pflichten (Er-
stellung einer steuerlichen Gewinnermittlung und der
Abgabe von Steuererklärungen) selbst dann erfüllt
werden müssen, wenn mit der PV-Anlage vergleichs-
weise geringe Einnahmen und Gewinne erzielt wer-
den.

Diese bürokratischen Hürden sind nun teilweise mit
dem Jahressteuergesetz 2O22 beseitigt worden, da
sich der Gesetzgeber damit einen beschleunigten
Ausbau der Photovoltaik erhofft. Diese Maßnahmen
betreffen die Absenkung des Umsatzsteuersatzes
auf 0 %6 ab dem 1.1.2023 bei der Lieferung und ln-
stallation solcher Anlagen und die Einführung einer
Steuerbefreiung von der Einkommensteuer ab 2O22
für Anlagen bestimmter Größe.

a) Grundsatz: Betrieb einer PV-Anlage als
umsatzsteuerlich relevante Tätigkeit

Wird auf dem selbst genutzten Eigenheim eine Pho-
tovoltaikanlage errichtet und der dadurch erzeugte
Strom soweit wie möglich selbst genutzt und im Üb-
rigen in das allgemeine Stromnetz gegen Entgelt
nach dem EEG eingespeist, so begründet dies im
Grundsatz eine unternehmerische Tätigkeit i.S.d.
Umsatzsteuerrechts. Auf die Höhe der erzielten Ein-
nahmen und die Leistung der Anlage kommt es dabei
nicht an.

O Hinweis l:
Die Aufnahme der Tätigkeit ist dem Finanzamt anzuzei-
gen, und zwar innerhalb eines Monats. Hierfür existiert ein
spezielles Formular (,,Fragebogen zur steuerlichen Erfas-
sung für Einzelunternehmen"). Zusätzlich werden spezielle

länderspezifische Fragebögen angefordert, so z.B. in
Bayern: ,,Fragebogen zur Errichtung und zum Betrieb einer
Photovoltaikanlage mit lnbetriebnahme ab 01 . April 2O12".
Allerdings kann ggf. von der sog. Kleinunternehmerrege-
lung Gebrauch gemacht werden. Danach wird Umsatz-
steuer auf Antrag nicht erhoben, wenn die Umsätze im
Gründungsjahr nicht mehr als 22OO0 € betragen und im
Folgejahr 50000 € voraussichtlich nicht übersteigen wer-
den. Wurde die unternehmerische Tätigkeit nur während
eines Teils des Kalenderjahres ausgeübt, ist der tatsäch-
liche Umsatz in einen Jahresumsatz umzurechnen.

0 Hinweis ll:
Wird die PV-Anlage von einer natürlichen Person betrieben,
sind allerdings alle umsatzsteuerlich relevanten Tätigkeiten
des Anlagenbetreibers zusammenzurechnen. lst also z.B.
der Anlagenbetreiber auch als selbständiger Rechtsanwalt
tätig, so kann von der Kleinunternehmerregelung nur dann
Gebrauch gemacht werden, wenn die genannten Grenzen
über beide Tätigkeiten zusammen eingehalten werden.

b) Einführung eines Umsatzsteuersatzes von 0 7o
für die Lieferung und Montage von
PV-Anlagen

Bislang war es auch bei der Errichtung einer kleine-
ren PV-Anlage - und keiner anderen umsatzsteuer-
lich relevanten Tätigkeit - sinnvoll, auf die Anwen-
dung der Kleinunternehmerregelung zu verzichten,
weil die Vorsteuer aus dem Erwerb der Anlage vom
Finanzamt erstattet wurde und nur der Nettobetrag
finanziert werden musste. Andererseits folgte dann
auch die Pflicht zur Erfüllung der umsatzsteuerlichen
Pflichten.

Um diesen Nachteil aus der Anwendung der Kleinun-
ternehmerregelung nun nicht mehr tragen zu müs-
sen, wurde mit Wirkung ab dem 1.1.2023 für die Lie-
ferung und Montage eine Sonderregelung eingeführt,
nach der auf diese Leistungen der Umsatzsteuer-
satz auf O o/o reduziert wird. lnsoweit sind folgende
Voraussetzungen zu beachten:

)) Erfasste Leistungen: Der Steuersatz von O % gilt
für die Lieferung von Solarmodulen an den PV-
Anlagenbetreiber einschließlich der für den Be-
trieb der Anlage wesentlichen Komponenten;
dies sind insbesondere der Wechselrichter, Mo-
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dulbefestigungen, die Verkabelung und auch der
Batteriespeicher. Weiterhin gilt dies auch für die
Montage dieser Anlagenteile.

> Erfasste PV-Anlagen:

l) Begünstigt sind die vorgenannten Leistungen
nur für PV-Anlagen auf oder in der Nähe von
Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffent-
lichen und anderen Gebäuden, die für dem Ge-
meinwohl dienenden Tätigkeiten genutzt wer-
den. Auf die Größe der PV-Anlage kommt es
nicht an, so dass z.B. bei einem gröBeren
Wohngebäude auch eine Großanlage von z.B.
50 kWp unter diese Regelung fällt.

It Allerdings gilt vereinfachend, dass diese
Voraussetzungen stets als erfüllt gelten bei
einer installierten Bruttoleistung der PV-Anlage
mit bis zu 30 kWp laut Marktstammdatenregis-
ter. ln diesem Fall muss der leistende Unter-
nehmer die Eigenschaft des Gebäudes nicht
prüfen, um den Nullsteuersatz anzuwenden.
Nur bei Anlagen, die diese Leistungsgrenze
überschreiten, müssen die Anwendungsvo-
raussetzungen geprüft werden.

l) Begünstigt sind auch sogenannte Balkon-
kraftwerke, also Solarmodule, die auf dem
Balkon aufgestellt und meistens mit einer
Steckdose verbunden werden. Mobile Solar-
module (2.8. für Campingzwecke) sind dage-
gen nicht erfasst.

* Die lnstallation einer Wallbox zur Aufladung
von E-Fahrzeugen unterliegt dem Regelsteuer-
satz von 19 o/0.

)l Nicht begünstigt sind dagegen z.B. Freiflä-
chenanlagen und auch Anlagen auf anderen
Gebäuden, wie z.B. reinen Gewerbeimmobi-
lien.

t: Weitere Leistungen des Installationsbetriebs:
Nur die genannten Leistungen unterliegen dem
Nullsteuersatz. Dies bedeutet, dass andere Leis-
tungen im Zusammenhang mit der lnstallation
der PV-Anlage den allgemeinen Regeln, also
i.d.R. dem Umsatzsteuersatz von 19 0/o, unterlie-
gen. Dies betrifft z.B. die lnstandsetzung der
Dachfläche vor der lnstallation der Anlage oder
die Ertüchtigung der Elektroinstallation (Hausan-
schluss) nach den Vorgaben des Netzanschluss-
betreibers.

l: Zeitliche Anwendung: Die Anwendung des Null-
steuersatzes gilt ab dem 1 .1.2023. lnsoweit ist zu
differenzieren: (a) Werden Anlagenkomponenten
nur geliefert, ohne dass der Verkäufer die Photo-
voltaikanlage auch zu installieren hat, kommt es
darauf an, wann die Photovoltaikanlage vollstän-
dig geliefert ist. (b) Hat der Verkäufer hingegen
auch die Photovoltaikanlage zu installieren, ist
entscheidend, wann die Anlage vollständig instal-
liert ist. ln diesem Fall entsteht die Umsatzsteuer
i.d.R. erst nach beendeter Abnahme und erfolg-
tem Anschluss der PV-Anlage an das inländische
Stromnetz. Unerheblich ist, ob zu einem früheren
Zeitpunkt Materiallieferungen erfolgten oder eine
Anzahlung geleistet wurde. Damit gilt: Erfolgt die

lnbetriebnahme (vollständige Leistungserbrin-
gung) noch im Jahr 2O22, dann entstehen 19 %
Umsatzsteuer. Liegt die Fertigstellung erst im Jahr
2023, so ist der Nullsteuersalz aul die gesamte
Leistung anzuwenden.

lr Leasing-/Mietkaufverträge: Die Anmietung von
PV-Anlagen stellt keine Lieferung von PV-Anlagen
dar und unterliegt daher dem Regelsteuersatz.
Dagegen können Leasing- oder Mietkaufuerträge
je nach konkreter Ausgestaltung umsatzsteuer-
rechtlich als Lieferung oder als sonstige Leistung
einzustufen sein. Der Nullsteuersatz kann nur
auf Lieferungen angewandt werden. lnsoweit
sind die individuellen Verträge zu prüfen.

)l Reparatur und Wartung von PV-Anlagen: Be-
günstigt ist auch der Austausch und die lnstalla-
tion defekter Komponenten einer Photovoltaikan-
lage. Reine Reparaturen oder Wartungsarbeiten
ohne die gleichzeitige Lieferung von Ersatzteilen
sind hingegen nicht begünstigt. Für Garantie-
und Wartungsverträge gelten weiterhin 19 o/o Um-
satzsteuer.

O Hinweis:
Diese (zwingende) Anwendung des Nullsteuersatzes in den
genannten Fällen muss bereits der Lieferant der Anlage
bzw. das lnstallationsunternehmen bei der Rechnungsstel-
lung beachten.

Die Anwendung der Kleinunternehmerregelung führt
allerdings nur bedingt zu einer Entlastung von steuer-
lichen Pflichten. So bleibt es auch zukünftig bei fol-
genden steuerlichen Pflichten:

)b Mit der Einspeisung von Strom ist der PV-Anla-
genbetreiber Unternehmer i.S.d. Umsatzsteuerge-
setzes. Damit besteht weiterhin die Verpflichtung,
die Aufnahme der Tätigkeit beim Finanzamt anzu-
zeigen.

D Auch umsatzsteuerliche Unternehmer, die von der
Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen,
müssen jährlich eine Umsatzsteuererklärung ab-
geben. Umsatzsteuervoranmeldungen brauchen
dagegen nicht eingereicht zu werden.

c) Umsatzsteuerfolgen aus dem Betrieb der
PV-Anlage

Während des Betriebs der PV-Anlage ist aus Sicht
der Umsatzsteuer zu differenzieren:

ll Wird von der Kleinunternehmerregelung Ge-
brauch gemacht: Die entgeltliche Einspeisung
des erzeugten Stroms in das allg. Stromnetz un-
terliegt nicht der Umsatzsteuer. Die Anwendung
der Kleinunternehmerregelung ist dem abnehm-
enden Energieversorgungsunternehmen mitzutei-
len, da dieses regelmäßig per Gutschrift abrech-
net. Auch die Veruvendung von Strom für eigene
private Zwecke unterliegt nicht der Umsatzsteuer.
Aus laufenden Kosten für z.B. Wartung der Anlage
können in Rechnung gestellte Vorsteuern nicht
geltend gemacht werden. Hinsichtlich der Anwen-
dung der Kleinunternehmerregelung müssen Be-
treiber von mehreren Anlagen beachten, dass die
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zurzeil geltenden Umsatzschwellen von 22OOO €
bzw. 50 000 € nicht überschritten werden. Bei
der Berechnung ist der Gesamtumsatz aller Anla-
gen und ggf. auch weiterer umsatzsteuerlicher Tä-
tigkeiten zusammenzurechnen.

!) Kommt die Kleinunternehmerregelung nicht
zur Anwendung oder wird auf deren Anwen-
dung verzichtet: Die entgeltliche Einspeisung
des erzeugten Stroms in das allgemeine Strom-
netz unterliegt als Lieferung im lnland der Umsatz-
besteuerung mit dem regulären Steuersatz von
19 %. Die Venruendung von Strom für eigene pri-
vate Zwecke unterliegt als unentgeltliche Wertab-
gabe der Umsatzbesteuerung. Diese ist das Kor-
rektiv dafür, dass auf der anderen Seite der volle
Vorsteuerabzug gewährt wird. Die Menge des pri-
vat verwendeten Stroms ist grds. mittels Strom-
zähler zu ermitteln. Bei Kleinanlagen mit einer
Leistung bis 10 kW kann die erzeugte Strommen-
ge aus Vereinfachungsgründen unter Berücksich-
tigung einer durchschnittlichen Volllaststunden-
zahl von 1 000 kwh/kWp geschätzt werden. Als
Bemessungsgrundlage ist grds. der fiktive Ein-
kaufspreis im Zeitpunkt des Umsatzes maßge-
bend. Wenn der Anlagenbetreiber von einem
Energieversorgungsunternehmen noch Strom be-
zieht, kann dieser Preis für den selbst erzeugten
Strom angesetzt werden. Aus laufenden Kosten
können die in Rechnung gestellten Vorsteuern
geltend gemacht werden.

d) Zusammenfassendes Beispiel

Die Wirkungsweise des neuen Nullsteuersatzes soll
folgendes Beispiel verdeutlichen:

$ Beispiel:
Sachverhalt: Der im Übrigen nicht als umsatzsteuerlicher
Unternehmer auftretende Stpfl. A errichtet im Januar 2023
auf seinem privaten Einfamilienhaus eine PV-Anlage mit ei-
ner Leistung von 10 kWp. Lieferung und Montage der An-
lage kosten netto 20 000 €. ln den Folgejahren werden aus
dem Betrieb der Anlage Erlöse aus der Stromeinspeisung
in das allg. Stromnetz von jährlich 500 € und ein Vorteil aus
dem selbstgenutzten Strom i.H.v. 1 600 € erzielt.

Lösung: A kann von der Kleinunternehmerregelung Ge-
brauch machen. Die Rechnungsstellung des Anlageninstal-
lateurs erfolgt mit einem Umsatzsteuersatz von 0 oZ, so
dass im Ergebnis keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt
wird. Die Erlöse aus der Stromeinspeisung unterliegen auf
Grund der Anwendung der Kleinunternehmerregelung
nicht der Umsatzsteuer. Damit ergeben sich aus dem Be-
trieb der PV-Anlage insgesamt keine umsatzsteuerlichen
Folgen.

e) Hinweis

ln Kürze wird ein Anwendungsschreiben der Finanz-
verwaltung zu dieser Regelung erwartet.

2. FinVerw veröffentlicht FAQ zur lnflations-
ausgleichsprämie

Die FinVerw hat ein FAQ zur lnflationsausgleichsprä-
mie (lAP)veröffentlicht. Zur Milderung der Folgen der

stark gestiegenen Preise hat der Gesetzgeber die
Möglichkeit geschaffen, dass Arbeitgeber ihren
Arbeitnehmern eine steuer- und beitragsfreie ,,lnfla-
tionsausgleichsprämie" von bis zu 3 000 € zahlen
können. Die Zahlung einer solchen Prämie ist freiwil-
lig, kann ggf. aber tarifvertraglich vereinbart sein.
Hierzu führt die FinVerw insbesondere Folgendes
aus:

lr Begünstigte: Eine steuerfreie IAP können, unab-
hängig von der Art ihrer Beschäftigung, nur Arbeit-
nehmer im steuerlichen Sinne erhalten. Efolgt eine
Einstufung als Arbeitnehmer im steuerlichen Sinne,
so erfolgt allerdings keine weitere Beschränkung.
Genannt werden können : Arbeitnehmer in Voll- oder
Teilzeit, kurzfristig Beschäftigte, Minijobber, Aus-
hilfskräfte in der Land- und Forstwirtschaft, Auszu-
bildende, Arbeitnehmer im entgeltlichen Praktikum
(nicht nur, aber auch Studierende), Arbeitnehmer in
Kurzarbeit, Arbeitnehmer in Elternzeit, Arbeitneh-
mer mit Bezug von Krankengeld, Freiwillige i.S.d.
$ 2 Bundesfreiwilligendienstgesetzes und Freiwilli-
ge i.S.d. $2 Jugendfreiwilligendienstegesetzes,
Menschen mit Behinderungen, die in einer Werk-
statt für behinderte Menschen tätig sind, ehrenamt-
lich Tätige, sofern der steuerliche Arbeitnehmer-
begriff erfüllt ist, Vorstände und Gesellschafter-
Geschäftsführer, sofern der steuerliche Arbeitneh-
merbegriff erfüllt ist, Arbeitnehmer in der aktiven
oder passiven Phase der Altersteilzeit, Beziehende
von Vorruhestandsgeld, Versorgungsbeziehende.

ll Arbeitsverhältnisse zwischen nahestehenden
Personen, z.B. Ehegatten-Arbeitsverhältnis: Vo-
raussetzung für die steuerliche Anerkennung eines
solchen Arbeitsverhältnisses ist, dass es ernsthaft
vereinbart und entsprechend der Vereinbarung tat-
sächlich durchgeführt wird. Weiterhin wird voraus-
gesetzt, dass die Verträge zivilrechtlich wirksam
zustande gekommen sind und inhaltlich dem zwi-
schen Fremden Ublichen entsprechen. Bei Arbeits-
verhältnissen zwischen nahestehenden Personen
muss insbesondere geprüft werden, ob die Gewäh-
rung einer IAP auch unter Fremden üblich wäre
(Fremdvergleichsgrundsatz).

)) Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses
sind für die Möglichkeit der Gewährung der
Steuerbefreiung nicht von Bedeutung. Die Aus-
zahlung muss jedoch im Begünstigungszeitraum
erfolgen.

rt Höhe der steuerfreien IAP: Die Steuerfreiheit
gilt für Zahlungen im Begünstigungszeitraum
26J0.2022 bis 31 122024 für entsprechende
Zahlungen bis zu insgesamt 3 000 €. Eine Auszah-
lung in mehreren Teilbeträgen innerhalb dieses
Begünstigungszeitraumes ist möglich. Bei Über-
schreiten des Betrags von 3 000 € ist der überstei-
gende Betrag steuerpf lichtig.

)) Mehrere Dienstverhältnisse: Die Steuerbefrei-
ung kann bis zu dem Betrag von 3 000 € für jedes
Dienstverhältnis, also auch für aufeinander folgen-
de oder nebeneinander bestehende Dienstverhält-
nisse, gesondert in Anspruch genommen werden.
Dies gilt auch bei mehreren Dienstverhältnissen
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mit unterschiedlichen Arbeitgebern verbundener
Unternehmen innerhalb eines Konzerns. Der Ar-
beitgeber braucht somit nicht zu prüfen, ob der
Arbeitnehmer eine Prämie bereits aus einem an-
deren Dienstverhältnis mit einem anderen Arbeit-
geber erhalten hat. Die Steuerbefreiung gilt jedoch
nur bis zu dem Betrag von 3000 € insgesamt bei
mehreren aufeinander folgenden Dienstverhältnis-
sen in dem Begünstigungszeitraum zu demselben
Arbeitgeber.

ll Arbeitsrechtlich zulässige Bedingungen: Wird
die Gewährung der IAP an arbeitsrechtlich zuläs-
sige Bedingungen, wie z.B. die Betriebszugehö-
rigkeit, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Abteilung oder bestandene Probezeit geknüpft,
so ist dies aus steuerlicher Sicht unschädlich.

)t Zusammenhang der Leistung mit der lnflation:
Die Leistung muss zum Ausgleich der gestiegenen
Verbraucherpreise gewährt werden (lnflationsbe-
zug). Nicht erforderlich ist eine entsprechende
(schriftliche) Vereinbarung zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Ausreichend ist, dass die IAP
in einem sachlichen Zusammenhang mit der
Preisentwicklung steht und sich der Zusammen-
hang z.B. in Form der Bezeichnung ,,lnflations-
ausgleichsprämie" aus der Gehaltsabrechnung
oder aus dem Uberweisungsträger ergibt.

rl Prämienzusage vor dem 25.1O.2O22: Entschei-
dend für die Steuerfreiheit ist ausschließlich die
Auszahlu ng im Begünstigungszeitrau m 26.1 0.2022
bis 31 .12.2024. Unschädlich ist, wenn der Be-
schluss zur Zahlung der Prämie bereits vor diesem
Zeitr aum g etroff en wu rde.

:l Zusätzlichkeitserfordernis: Die Leistung muss
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
gewährt werden, d.h., die Steuerbefreiung gilt nur
für eine ,,neue" Leistung des Arbeitgebers. Daher
kann der Arbeitgeber eine Sonderleistung, wie z.
B. Weihnachts- oder Urlaubsgeld, auf die der Ar-
beitnehmer bereits einen Anspruch hat, nicht in
eine steuerfreie IAP ,,umwidmen". Gleiches gilt
auch für die Umwidmung von Überstunden, auf
die ein Auszahlungsanspruch besteht. Dagegen
können freiwillige Zusatzleistungen, auf die also
der Arbeitnehmer keinen arbeitsrechtlichen An-
spruch hat, als IAP ausgezahlt werden. Auch

wenn der Arbeitnehmer im Gegenzug auf einen
Freizeitausgleich von Überstunden verzichtet
bzw. Uberstunden gekürzt werden, auf die kein
Auszahlungsanspruch besteht, ist die Vorausset-
zung einer Gewährung ,,zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn" in diesen Fällen erfüllt.

ll Auswirkungen auf die 50 €-Freigrenze für
Sachleistungen: Steuerfreie Bezüge, wie vorlie-
gend der lAP, sind in die Prüfung der 50 €-Frei-
grenze für Sachleistungen nicht einzubeziehen.

)) IAP bei Minijobs: Die steuerfreie IAP kann auch
bei pauschalversteuerten Minijobs gewährt wer-
den.

)r Steuerliche Behandlung der IAP beim Arbeitneh-
mer: Die steuerfreie IAP ist weder vom Arbeitgeber
in der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen noch
vom Arbeitnehmer in der Einkommensteuererklä-
rung anzugeben. Diese unterliegt nicht dem Pro-
gressionsvorbehalt.

:: Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers: Die
steuerfreie IAP ist im Lohnkonto aufzuzeichnen,
so dass sie bei der Lohnsteuer-Außenprüfung als
solche erkennbar ist und die zutreffende Anwen-
dung der Steuerbefreiung bei Bedarf geprüft
werden kann. Der Zusammenhang der Leistungs-
gewährung mit der lnflation kann sich aus einzel-
oder tarifvertraglichen Vereinbarungen zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aus ähnlichen Ver-
einbarungen, aus Erklärungen des Arbeitgebers
oder aus einer gesetzlichen Regelung (2.8. Besol-
dungsgesetz) ergeben.

ll Sozialabgaben: Die steuerfreie IAP ist sozialab-
gabenfrei.

ll Pfändbarkeit der IAB: Die Pfändbarkeit der IAP
ist im Einkommensteuergesetz nicht geregelt und
insbesondere nicht eingeschränkt. Daher unter-
liegt sie den geltenden Regelungen der Zivilpro-
zessordnung über die Pfändbarkeit von Forderun-
gen (insbesondere Arbeitseinkommen).

O Handlungsempfehlung:

Die steuer- und sozialabgabenfreie IAP bietet umfassende
Möglichkeiten, um den Arbeitnehmern Zusatzleistungen zu
Gute kommen zu lassen. Die wenigen Voraussetzungen
müssen aber sorgfältig beachtet werden.
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